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Forum A 

Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe 
– Diskussionsbeitrag Nr. 3/2010 – 

18.05.2010 
Die stufenweise Wiedereingliederung  

durch die gesetzliche Rentenversicherung 
BSG, Urt. v. 5.2.2009 – B 13 R 27/08 

von PD Dr. Katja Nebe, Universität Bremen 

 

Das BSG hat sich in dieser Entscheidung 
einmal mehr mit den Fragen der stufenwei-
sen Wiedereingliederung befasst. Von be-
sonderer Bedeutung ist hier die Feststellung 
des Leistungsziels einer stufenweisen Wie-
dereingliederung in Form der Vermeidung 
bzw. Überwindung krankheitsbedingter Aus-
wirkungen auf die Erwerbsfähigkeit, ohne 
dass bereits die Voraussetzungen zur Ge-
währung einer Rente vorliegen, da ein Ren-
tenbezug hierdurch gerade vermieden wer-
den soll, ihre Loslösung von starren Maxi-
malfristen sowie eine möglichst zeitnahe An-
knüpfung an eine stationäre Rehabilitati-
onsmaßnahme zur bestmöglichen Förderung 
des Integrationsziels. 

Dr. Alexander Gagel 
Anja Hillmann-Stadtfeld 
Dr. Hans-Martin Schian 

Wesentliche Aussagen des Urteils 

Die wesentlichen Aussagen betreffen Zu-
ständigkeitsfragen (1.) und Leistungsvoraus-
setzungen des § 28 SGB IX (2.) für eine stu-

fenweise Wiedereingliederung zu Lasten der 
gesetzlichen Rentenversicherung (GRV). 

1. Die GRV erbringt als Maßnahme der 
medizinischen Rehabilitation auch 
Leistungen zur stufenweisen Wieder-
eingliederung, um krankheitsbedingte 
Beeinträchtigungen der Erwerbsfähigkeit 
zu verhindern. Die für eine Rente wegen 
Erwerbsunfähigkeit maßgeblichen 
strengeren Kriterien sind hierfür nicht 
anwendbar. 

2. Die stufenweise Wiedereingliederung zu 
Lasten der gesetzlichen Rentenversi-
cherung verlangt nicht, dass die GRV 
gleichzeitig eine weitere medizinische 
Rehabilitationsleistung gewährt. Die 
GRV ist auch für eine stufenweise Wie-
dereingliederung zuständig, die an eine 
vorangegangene Rehabilitationsleistung 
anschließt. 

3. Dazu bedarf es keines völlig nahtlo-
sen Übergangs aus der stationären 
Rehabilitationseinrichtung in die stufen-
weise Wiedereingliederung. Maximale 
Fristen sind nicht normiert. Jedenfalls 
unterbrechen sowohl Zeiten zur prakti-
schen Umsetzung der stufenweisen 
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Wiedereingliederung als auch Zeiten 
krankheitsspezifischer Rekonvaleszenz 
die einheitliche Rehabilitationsmaßnah-
me nicht. 

4. Liegen die Voraussetzungen des § 28 
SGB IX bereits bei Beendigung der sta-
tionären Rehabilitation vor und dauern 
sie bis zum Beginn der stufenweisen 
Wiedereingliederung an, ist ein unmit-
telbarer Anschluss der stufenweisen 
Wiedereingliederung an die Rehabilitati-
onsmaßnahme gegeben. 

I. Der Fall 

Die klagende Krankenkasse verlangt von ei-
nem Träger der GRV Erstattung des von ihr 
an den gemeinsamen Versicherten gezahl-
ten Krankengeldes. Der Versicherte wurde 
nach einem Herzinfarkt stationär behandelt. 
Eine Anschlussheilbehandlung in einer Re-
habilitationsklinik zu Lasten des beklagten 
Rentenversicherers schloss sich an. Diese 
dauerte bis zum 4. März 2003. Während des 
Aufenthaltes in der Rehabilitationsklinik er-
hielt der Versicherte Übergangsgeld von der 
Beklagten. 

Nach der sozialmedizinischen Leistungsbe-
urteilung im Entlassungsbericht konnte der 
Versicherte „sechs Stunden und mehr“ mit-
telschwere Arbeiten in wechselnder Körper-
haltung verrichten und „zukünftig … voll-
schichtig seine frühere Tätigkeit uneinge-
schränkt wieder aufnehmen“. Eine stufen-
weise Wiedereingliederung wurde empfoh-
len. Zur weiteren Rekonvaleszenz wurde der 
Versicherte vorerst für weitere sieben Wo-
chen arbeitsunfähig geschrieben. Entspre-
chend dieser Empfehlung fand vom 5. 
Mai 2003 bis 1. Juni 2003 im Betrieb des 
Versicherten eine stufenweise Wieder-
eingliederung statt. Das für diese Zeit von 
der Krankenkasse gewährte Krankengeld 
wurde im Klageweg geltend gemacht. 

Das Sozialgericht gab der Klage statt. Das 
Landessozialgericht wies die Klage zu-
rück. Das Landessozialgericht sah das ren-
tenversicherungsrechtliche Ziel der Rehabi-
litation, die Erwerbsfähigkeit des Versicher-
ten wiederherzustellen, bereits mit Ab-
schluss der stationären Anschlussheilbe-
handlung erreicht. Der Versicherte sei ledig-
lich den spezifischen Anforderungen des 
konkreten Arbeitsplatzes noch nicht ge-
wachsen gewesen. Die stufenweise Wieder-
eingliederung sei daher nur noch „für den 
Kranken hilfreich“. Da der Versicherte als 
Maler in seinem alten Beruf habe arbeiten 
können, seien die Voraussetzungen für eine 
stufenweise Wiedereingliederung zu Lasten 
der GRV nach §§ 9 ff. SGB VI nicht erfüllt. In 
ihrer Revision rügte die Krankenkasse, die 
stufenweise Wiedereingliederung sei eine 
eigenständige Leistung der medizinischen 
Rehabilitation, die auch von den Trägern der 
GRV zu erbringen sei. Als untrennbares 
Element des Rehabilitationskonzepts 
könne die stufenweise Wiedereingliederung 
auch nach Beendigung der stationären Re-
habilitationsmaßnahme erfolgen. Die Revisi-
onserwiderung hielt entgegen, das Über-
gangsgeld im Rahmen einer stufenweisen 
Wiedereingliederung setze in jedem Fall eine 
rehabilitationsmedizinische „Grundleistung“ 
voraus. Der 13. Senat des Bundessozial-
gerichts entschied über den Erstattungsan-
spruch nicht abschließend, sondern verwies 
die Sache zur weiteren Sachverhalts-
aufklärung zurück. 

II. Die Entscheidung 

Der Senat konnte wegen fehlender Tatsa-
chenfeststellungen nicht abschließend ent-
scheiden. Für die Annahme, die von der 
GRV zu leistende „dauerhafte Wiederein-
gliederung“ des Versicherten sei tatsächlich 
erfüllt, da die weitere Beeinträchtigung auf 
berufstypische Umstände zurückzuführen 
ist, sieht der Senat weiteren Feststellungs-
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bedarf dazu, ob auch während der knapp 
neun Wochen zwischen dem Abschluss 
der Anschlussheilbehandlung und dem 
Beginn der stufenweisen Wiedereinglie-
derung die Voraussetzungen des § 28 
SGB IX gegeben waren (unter 2.). 

Im Zusammenhang mit beiden Fragestellun-
gen gab der Senat weitreichende rechtliche 
Hinweise, die über das konkrete Verfahren 
hinaus von allgemeinem Interesse sind. 

1. Die Rehabilitationsziele für eine stu-
fenweise Wiedereingliederung durch die 
Gesetzliche Rentenversicherung 

Ob nach Abschluss der Anschlussheilbe-
handlung weitere Maßnahmen der medizini-
schen Rehabilitation erforderlich waren, hat 
der Senat zunächst anhand der normativ zu 
bewertenden Frage bestimmt, welche Leis-
tungsziele die Leistungszuständigkeit der 
GRV begründen. 

Durch Auslegung der § 7 S. 1, § 4 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 SGB IX und des einschlägigen 
Leistungsrechts, § 9 Abs. 1 SGB VI, ermittel-
te der Senat zunächst das Leistungsziel, das 
mit einer stufenweisen Wiedereingliederung 
zu Lasten der GRV verknüpft sein muss 
bzw. darf. Der Rentenversicherungsträger 
müsse leisten, um krankheitsbedingte 
Auswirkungen auf die Erwerbsfähigkeit 
zu vermeiden bzw. zu überwinden. Soweit 
die Beeinträchtigungen der Erwerbsfähigkeit 
des Versicherten (noch) bestünden, lägen 
die Voraussetzungen für medizinische Re-
habilitationsleistungen und damit auch für 
§ 28 SGB IX vor. Der Senat betonte aus-
drücklich, dass das Leistungsziel bei medizi-
nischen Rehabilitationsleistungen durch ei-
nen Träger der GRV nicht mit den engen 
Voraussetzungen für eine Rentengewäh-
rung gleichzusetzen sei. Es komme nicht 
darauf an, dass bei Abschluss der stationä-
ren Rehabilitationsmaßnahme die Erwerbs-
fähigkeit in einem für einen Rentenbezug 
notwendigen Maße gemindert sei. Solange 

die berufstypischen Belastungen und Anfor-
derungen vom Rehabilitanden noch nicht 
vollständig erfüllt würden, sei auch das re-
habilitationsspezifische Leistungsziel noch 
nicht erfüllt und die GRV weiterhin leistungs-
pflichtig. Ob der Versicherte im konkreten 
Fall dagegen „nur“ die tatsächlichen Anfor-
derungen wegen des speziellen Arbeitsplat-
zes noch nicht erfüllte, musste tatrichterlich 
weiter aufgeklärt werden. 

2. Die konkreten Leistungsvorausset-
zungen für eine stufenweise Wiederein-
gliederung zu Lasten des Rentenversi-
cherungsträgers 

Ein zweiter Schwerpunkt lag auf den konkre-
ten Voraussetzungen, unter denen ein ge-
setzlicher Rentenversicherungsträger die 
stufenweise Wiedereingliederung nach § 28 
SGB IX zu leisten hat. In dieser Frage hat 
sich der Senat weitgehend auf die wichtige 
Entscheidung des 5a. Senats vom 
29.1.2008, Az. B 5a/5 R 26/07 R (dazu Ga-
gel, iqpr Forum B, Diskussionsbeitrag Nr. 
4/2009) bezogen und sich dessen Aussagen 
zur nahtlosen Leistungserbringung nach § 4 
Abs. 2 S. 2 SGB IX angeschlossen. 

Die übereinstimmenden Zielsetzungen einer 
stufenweisen Wiedereingliederung nach § 28 
SGB IX und der medizinischen Rehabilitation 
durch die GRV nach § 9 SGB VI i. V. m. § 4 
SGB IX, den Versicherten dauerhaft und, 
soweit möglich, auf dem zuletzt innegehab-
ten Arbeitsplatz in das Erwerbsleben wie-
dereinzugliedern, würden verdeutlichen, 
dass die stationäre Aufnahme in eine Re-
habilitationseinrichtung und eine sich 
unmittelbar anschließende stufenweise 
Wiedereingliederung als einheitlicher Re-
habilitationsvorgang anzusehen seien.1

                                                
 

 Al-

1 Auf die in der Entscheidung BSG, 29.1.2008 – 
B 5a/5 R 26/07 R – angeführte Norm des § 51 
Abs. 5 SGB IX kam es hier nicht an, da die stu-
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lerdings müssten die Voraussetzungen des 
§ 28 SGB IX zum Zeitpunkt der Beendigung 
der stationären Rehabilitation bereits vorlie-
gen und darüber hinaus fortdauern. 

Ausführlich beschäftigt sich der Senat mit 
dem „unmittelbaren Anschluss“. Soweit eine 
gewisse Zeitspanne zwischen dem Ende 
der stationären Rehabilitation und dem Be-
ginn der stufenweisen Wiedereingliederung 
verstreiche, weil die stufenweise Wiederein-
gliederung praktisch und organisatorisch 
umgesetzt werde und medizinischen Be-
dürfnissen, wie beispielsweise einer Zeit der 
Rekonvaleszenz, entsprochen werden 
müsse, sei dies unproblematisch. Eine feste 
zeitliche Begrenzung für diese Zwischenfrist 
lehnt der Senat ausdrücklich ab. Entgegen 
einiger Stimmen ergebe sich diese auch 
nicht aus § 14 SGB IX oder § 32 Abs. 1 S. 2 
SGB VI. Anhand der Umstände des jeweili-
gen Einzelfalles ergebe sich, innerhalb wel-
cher Zeit der durch die vorangegangene Re-
habilitationsmaßnahme eingeleitete Wieder-
eingliederungsversuch durch die nachge-
hende stufenweise Wiedereingliederung er-
folgreich zum Abschluss gebracht werden 
könne. An den im konkreten Fall verstriche-
nen neun Wochen Rekonvaleszenzzeit nach 
der Bypassoperation lässt der Senat die 
Unmittelbarkeit jedoch nicht scheitern. 

III. Würdigung/Kritik 

1. Rehabilitationsziele bei stufenweiser 
Wiedereingliederung durch die GRV nach 
§ 28 SGB IX 

Zuständigkeitsabgrenzungen anhand von 
Leistungszielen werfen im Bereich des ge-
samten Teilhaberechts aktuell diskutierte 
Fragen auf (vgl. nur BSG, 25.6.2009 – B 3 
KR 2/08 R zur Hilfsmittelversorgung mit un-
                                                                        
 

mittelbarem Behinderungsausgleich). Be-
deutsam sind daher die eindeutigen und 
wichtigen Aussagen des Senats zu den mit 
einer stufenweisen Wiedereingliederung 
verbundenen Leistungszielen und deren 
Kongruenz mit den gesetzlichen Zielvorga-
ben des besonderen rentenversicherungs-
rechtlichen Leistungsrechts. Der Senat hat 
zutreffend die für eine stufenweise Wieder-
eingliederung erforderliche Beeinträchtigung 
der Erwerbsfähigkeit im Sinne des § 9 Abs. 1 
SGB VI nicht an den engen Grenzen der 
(teilweisen) Erwerbsminderung zum Bezug 
einer Rente nach §§ 43 f. SGB VI gemes-
sen. Eine stufenweise Wiedereingliederung 
dient gerade dazu, Rentenbezug durch 
Wiedereingliederung zu vermeiden, und 
darf schon aus diesen Gründen nicht an die 
gleichen engen Voraussetzungen wie der 
Rentenbezug selbst geknüpft werden (deut-
lich auch Gagel in iqpr Forum B, Nr. 4/2009, 
Anm. zu BSG, 29.1.2008 – B 5a/5 R 26/07 
R). 

2. Stufenweise Wiedereingliederung als 
Teil einer zuvor erbrachten stationären 
Rehabilitationsmaßnahme 

Uneingeschränkte Zustimmung verdient 
auch die Einordnung der stufenweisen Wie-
dereingliederung im unmittelbaren Anschluss 
an eine stationäre Rehabilitation als Teil ei-
ner einheitlichen Rehabilitationsmaß-
nahme. Wichtig war auch die nochmalige 
Klarstellung, dass die stufenweise Wieder-
eingliederung zum Katalog der medizini-
schen Rehabilitationsleistungen der GRV 
zählt und unabhängig davon zu erbringen 
ist, ob gleichzeitig eine rehabilitative 
(Haupt-)Leistung erbracht wird (so ausführ-
lich schon BSG, 29.1.2008 – B 5a/5 R 26/07 
R). Da medizinische Rehabilitationsleistun-
gen als Komplexleistungen von der Akutbe-
handlung abzugrenzen sind, wäre eine sich 
an eine bloße Krankenbehandlung anschlie-
ßende stufenweise Wiedereingliederung, 
z. B. nach §§ 74 SGB V, 28 SGB IX, als sol-fenweise Wiedereingliederung bereits vor In-

krafttreten des § 51 Abs. 5 SGB IX erfolgte. 
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che für sich noch keine medizinische Reha-
bilitation. 

3. Voraussetzungen der stufenweisen 
Wiedereingliederung bei Beendigung der 
stationären Rehabilitation 

Die Voraussetzungen der stufenweisen Wie-
dereingliederung müssen bereits bei Been-
digung der stationären Rehabilitation vorlie-
gen, um sie als einheitliche Maßnahme zu 
bewerten. Praktische Schwierigkeiten kön-
nen sich ergeben, weil die stufenweise Wie-
dereingliederung nach Abschluss der statio-
nären Rehabilitation zwar vom Klinikarzt 
empfohlen, gleichwohl aber während ihrer 
Durchführung vom behandelnden, meist nie-
dergelassenen Vertragsarzt zu verantworten 
ist. Hier kommt es, auch wegen unzurei-
chender Kommunikation zwischen den ver-
schiedenen am Wiedereingliederungspro-
zess Beteiligten, nicht selten zu abweichen-
den fachlichen Einschätzungen über die tat-
sächlichen Voraussetzungen einer stufen-
weisen Wiedereingliederung, so z. B. über 
die tatsächliche Belastbarkeit des Rehabili-
tanden an dem konkreten Arbeitsplatz. Um 
verlässliche fachliche Einschätzungen be-
reits durch den Klinikarzt sicherzustellen, 
sollte dieser über ausreichende tatsächliche 
Kenntnisse über die Arbeitsplatzbedingun-
gen des Rehabilitanden verfügen. 

Auch hinsichtlich der Anerkennung von 
Rekonvaleszenzzeiten während des Wie-
dereingliederungsprozesses ist dem Urteil 
zuzustimmen. Die Voraussetzungen für eine 
stufenweise Wiedereingliederung können bei 
Abschluss der stationären Rehabilitations-
maßnahme nur dann bejaht werden, wenn 
feststeht, dass die bisherige Tätigkeit zumin-
dest teilweise verrichtet werden kann (Rest-
arbeitsvermögen). Verschiebt sich dieser 
Zeitpunkt, weil erst nach einer medizinisch 
typischerweise indizierten Rekonvaleszenz-
zeit mit einer Teilarbeitsfähigkeit zu rechnen 
ist, muss diese Rekonvaleszenzzeit nach 
§ 4 SGB IX berücksichtigt werden (so 

auch Gagel, Anm. in jurisPR-SozR 20/2009, 
Anm. 3). Notwendige Rekonvaleszenz be-
endet bzw. unterbricht die einheitliche Reha-
bilitationsmaßnahme nicht. 

4. Praktische Umsetzungsanforderun-
gen nach der stationären Rehabilitation 

Der Senat nennt auch die praktische Orga-
nisation einer stufenweisen Wiedereinglie-
derung, die regelmäßig zu einer Übergangs-
frist führt. Aus sozialrechtlicher Sicht zutref-
fend verweist der Senat darauf, dass die be-
triebliche Realisierung einer stufenweisen 
Wiedereingliederung der Zustimmung des 
Arbeitgebers bedürfe. Die Mitwirkungspflicht 
des Arbeitgebers im Verhältnis zum Arbeit-
nehmer ist wiederum eine arbeitsvertragliche 
Rechtsfrage. Nicht nur zugunsten eines 
schwerbehinderten Arbeitnehmers ist eine 
Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers an-
zuerkennen (so auf der Grundlage des be-
hinderungsgerechten Beschäftigungsan-
spruches nach § 81 Abs. 4 SGB IX BAG, 13. 
6. 2006 – 9 AZR 229/05, NZA 2007, 91 ff.). 
Darüber hinaus kommt ein Anspruch auf 
Mitwirkung auch zugunsten anderer Arbeit-
nehmer in gemeinschaftsrechtskonformer 
Anwendung (Art. 5 RL 2000/78/EG) von 
§ 618 BGB in Betracht (dazu Nebe DB 2008, 
1801, 1803 m. w. N.) sowie KSW/Kohte § 28 
Rn. 5). 

5. Neun Wochen mehr als zwei Wochen 

Die praktischen Gründe (medizinische, or-
ganisatorische oder betriebliche), die zu ei-
ner gewissen zeitlichen Übergangsfrist von 
der medizinischen Rehabilitation zur stufen-
weisen Wiedereingliederung führen, können 
in jedem Einzelfall variieren und über die in 
der Rechtsprechung zunächst für unschäd-
lich erachteten zwei Wochen (so im Urteil 
des BSG vom 29.1.2008, B 5a/5 R 26/27 R) 
hinausgehen. Es ist daher für die Praxis eine 
ebenso wichtige und hier abschließend noch 
einmal unterstrichene Aussage des Senats, 
wenn er konkrete Höchstangaben für diese 
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Übergangsfrist ablehnt und vielmehr für ei-
ne einzelfallbezogene Prüfung plädiert, in 
deren Rahmen auch nach neun Wochen 
noch ein unmittelbarer Anschluss gegeben 
sein kann. Wie schon in der Entscheidung 
des 5a. Senats greift der Senat dazu auch 
im vorliegenden Fall nicht auf § 51 Abs. 5 
SGB IX zurück, dem ohnehin nur eine klar-
stellende und keine begrenzende Funktion 
zugesprochen wird (LPK-SGB IX/Haines, 2. 
A., § 51 Rn. 19). An § 51 Abs. 5 SGB IX ori-
entiert spricht jedoch vieles dafür, von einer 
Zwei-Wochen-Frist im Sinne einer Unter-
grenze auszugehen, so dass es, wenn nur 
zwei Wochen zwischen Abschluss der stati-
onären Rehabilitation und Beginn der stu-
fenweisen Wiedereingliederung vergehen, 
keines konkreten Grundes zum Nachweis 
des unmittelbaren Anschlusses bedarf (so 
zutreffend Gagel Anm. jurisPR-SozR 
20/2009, Anm. 3). 

IV. Fazit 

Durch § 28 SGB IX hat sich der Kreis der 
Leistungspflichtigen vergrößert. Die damit 
beabsichtigte Verbreitung der stufenweisen 
Wiedereingliederung in der Praxis wird auch 
davon abhängen, dass die sich aus der pa-
rallelen Zuständigkeit ergebenden Koordina-
tionsschwierigkeiten erkannt und im Sinne 
der Ziele des SGB IX gelöst werden. Die 
Rechtsprechung hat richtungsweisende Ak-
zente gesetzt. Auch für die stufenweise Wie-
dereingliederung gelten die allgemeinen 
Grundsätze, dass Teilhabeleistungen nach 
§ 4 Abs. 2 SGB IX nahtlos und einheitlich im 
Rahmen der zu gewährenden medizinischen 
Rehabilitation vom zuständigen Rehabilitati-
onsträger zu erbringen sind. 

In der Praxis stellt sich darüber hinaus die 
wichtige Frage, wie die Nahtstelle zwischen 
medizinischer Rehabilitation und betrieb-
licher Eingliederung im Sinne dieser Leis-
tungsgrundsätze möglichst bruchlos gestal-

tet werden kann. Diese Organisationsaufga-
be klingt in den Urteilsgründen mit dem Hin-
weis auf die Abstimmung der beabsichtigten 
stufenweisen Wiedereingliederung mit dem 
Arbeitgeber bereits kurz an. In jedem Einzel-
fall ergeben sich prozesshaft verlaufende 
Kommunikationsbedarfe zwischen dem 
Reha-Team, dem niedergelassenen Arzt und 
dem Arbeitgeber über die Anforderungen 
des jeweiligen Arbeitsplatzes und notwendi-
ge Anpassungsbedarfe. So sollte schon bei 
der Auswahl der Rehabilitationsmaßnahme 
eine aktuelle Gefährdungsbeurteilung 
nach § 5 ArbSchG vorliegen und diese wie-
derum bei der Umsetzung der konkreten stu-
fenweisen Wiedereingliederung als Grundla-
ge für Adaptionsmaßnahmen dienen (deut-
lich schon die Gemeinsame Empfehlung zur 
Verbesserung der gegenseitigen Information 
und Kooperation aller beteiligten Akteure 
nach § 13 Abs. 2 Nr. 8 und 9 SGB IX, veröf-
fentlicht unter www.bar-frankfurt.de). Mit dem 
betrieblichen Eingliederungsmanagement 
(BEM) nach § 84 Abs. 2 SGB IX stellt das 
SGB IX auch ein geeignetes innerbetriebli-
ches Verfahren bereit, mit dessen Hilfe diese 
Kommunikation schon vor der Rehabilitati-
onsmaßnahme sichergestellt und zur prakti-
schen Vorbereitung/Ausgestaltung der stu-
fenweisen Wiedereingliederung gewährleis-
tet werden kann (zur betrieblichen Gestal-
tung FKStB/Nebe § 28 Rn. 33). Mit dem 
BEM lässt sich somit eine der drängendsten 
Fragen lösen, wer nach der Entlassung aus 
der Rehabilitationseinrichtung die stufenwei-
se Wiedereingliederung voranbringt, und wie 
sich die verschiedenen Akteure miteinander 
frühzeitig vernetzen. 

 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 

http://www.bar-frankfurt.de/�
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